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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Anbohrschutz für 
Schließzylinder, die innerhalb eines Zylindergehäu-
ses einen drehbaren Zylinderkern aufweisen und bei 
denen die mechanische Codierung des Schlüssels 
durch Gehäuse- und Kernstifte, sowie eventueller zu-
sätzliche seitliche Abtastelemente, abtastbar ist.

Stand der Technik

[0002] Schließzylinder werden gegen gewaltsame 
Zerstörung verschieden geschützt. So kann bei-
spielsweise ein Schutz gegen das axiale Herauszie-
hen des Zylinderkernes durch entsprechende Abde-
ckungen der äußeren Stirnseite der Schließzylinder 
erreicht werden. Diese bestehen aus harten Materia-
lien, wie besonderen Stählen und decken den Zylin-
derkern soweit flächig ab, dass ein Angriff mit einem 
Werkzeug nicht möglich ist. Diese Abdeckungen bie-
ten natürlich auch einen Schutz gegen Bohrerangriffe 
in Richtung der Längsachse des Schließzylinders 
bzw. des Zylinderkernes.
[0003] Nicht geschützt sind derartige Schließzylin-
der aber gegen seitliche Bohrerangriffe, also dann, 
wenn der Bohrer mehr oder weniger schräg zur 
Längsachse des Zylindergehäuses angesetzt wird.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen 
Anbohrschutz für Schließzylinder zu schaffen, der 
diese gegen seitliche Bohrungsversuche sichert.
[0005] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
dadurch, dass die Gehäuse- und/oder Kernstifte so-
wie die zusätrlichen seitlichen Abtastelemente von im 
Zylindergehäuse angeordneten Hartmetalleinlagen 
käfigartig umgeben sind.
[0006] Derartigen Hartmetalleinlagen gleichzuset-
zen sind natürlich Einlagen aus andere vergleichs-
weise härteren Materialien, als das Material aus de-
nen der Schließzylinder besteht.
[0007] Ein Beispiel hierfür wäre ein Kohlenfaserver-
bundstoff.
[0008] Wesentlich ist, dass die Hartmetalleinlagen 
die Zylinder- und/oder Kernstifte und – falls vorhan-
den – die seitlichen Abtastelemente, die den eigentli-
chen Angriffspunkt für Anbohrversuche darstellen, 
käfigartig umgeben.
[0009] Unter dem Begriff "käfigartig" wird hier eine 
Anordnung verstanden, bei der der seitliche Abstand 
der Einlagen von einander so gering ist, dass zwi-
schen ihnen kein Bohrer hindurch passt oder aber 
deren Form und Anordnung zu einer Ablenkung –
und damit einem Bruch – der Bohrerspitze führt.
[0010] Vorteilhaft ist es, wenn die Hartmetalleinla-
gen parallel zur Längsachse des Schließzylinders 
angeordnet sind.
[0011] Damit lässt sich die Herstellung wesentlich 
vereinfachen, und zwar besonders dann, wenn die 

Hartmetalleinlagen mit geringem Spiel in Bohrungen 
eingeschoben sind, die von der Schließzylinder-In-
nenseite ausgehen und im Abstand von der äußeren 
Stirnseite des Zylindergehäuses enden.
[0012] Möglich ist auch, dass die Hartmetalleinla-
gen in einem Winkel zur Längsachse des Schließzy-
linders ausgerichtet sind.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung, sind die Hartmetalleinlagen so ausgerichtet, 
dass sie spitzwinklig auf die Stirnfläche des Schließ-
zylinders weisen.
[0014] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung können im Zylindergehäuse zwischen dem 
Ende der Bohrungen und der äußeren Stirnseite des 
Schließzylinders senkrecht zu den Hartmetalleinla-
gen angeordnete Anbohrschutzstifte vorgesehen 
sein, so dass auch ein Angriff von der Stirnseite des 
Zylindergehäuses verhindert werden kann.
[0015] Die Hartmetallstifte können beispielsweise 
einen runden Querschnitt aufweisen.
[0016] Vorteilhaft ist es schließlich noch, wenn die 
Hartmetalleinlagen gegen axiales Herausschlagen 
aus den Bohrungen durch Querstifte oder Sperrele-
mente gesichert sind.

Ausführungsbeispiel

[0017] Die Erfindung soll nachfolgend an einem in 
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiel 
erläutert werden.
[0018] Dabei zeigt:
[0019] Fig. 1 schematisch einen Rundzylinder im 
Längsschnitt und einer Ansicht von der Zylinderin-
nenseite und
[0020] Fig. 2 entsprechende Ansichten eines Profil-
zylinders.
[0021] In den Figuren sind übereinstimmend das 
Schließzylindergehäuse mit 8 und der darin drehbar 
gelagerte Zylinderkern mit 9 bezeichnet. Die Kernstif-
te sind mit 5 und die Gehäusestift mit 4 bezeichnet. 
Die Gehäusestifte 4 wirken in bekannter Weise mit 
Federn 6 zusammen, die diese im Schließzustand 
über die Kerntrennlinie 7 drücken.
[0022] In beiden Fällen sind die als Anbohrschutz 
dienenden Einlagen, beispielsweise aus Hartmetall 
bestehen, mit 1 bzw. 2 gekennzeichnet. Diese verlau-
fen parallel zu der Zylinderlängsachse und sind so 
angeordnet, dass sie die Gehäusestifte und/oder die 
Kernstifte käfigartig umgeben. Dabei können die 
Hartmetallstifte 1, die den Kernstiften zugeordnet 
sind, direkt im Zylinderkern 9 in entsprechenden 
Längsbohrungen angeordnet sein.
[0023] Die Hartmetallstifte 1 bzw. 2 sollten im 
Durchmesser d so bemessen sein, dass sie einer-
seits eine ausreichende Eigenfestigkeit aufweisen 
und andererseits die käfigartige Anordnung möglich 
ist, wobei der Abstand x zwischen den Hartmetallstif-
ten oder Einlagen zweckmäßig kleiner als 3 mm ist.
[0024] Vorteilhaft ist es ferner, wenn stirnseitig so-
wohl an der Innenseite des Schließzylinders wie auch 
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der Außenseite zugekehrt jeweils ein Anbohr- oder 
Durchschlagschutz, ebenfalls in Form einer Hartme-
talleinlage 3 vorgesehen ist.
[0025] In der Fig. 2 ist noch die Anordnung eines 
zusätzlichen seitlichen Abtastelementes – in Form ei-
ner Sperrleiste – angedeutet.

Patentansprüche

1.  Anbohrschutz für Schließzylinder, die inner-
halb eines Zylindergehäuses (8) einen drehbaren Zy-
linderkern (9) aufweisen und bei denen die mechani-
sche Codierung des Schlüssels durch Gehäuse- und 
Kernstifte (4, 5), sowie eventueller zusätzliche seitli-
che Abtastelemente, abtastbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gehäuse- und/oder Kernstifte (4, 
5) von im Zylindergehäuse angeordneten Hartmetal-
leinlagen (1, 2) käfigartig umgeben sind.

2.  Anbohrschutz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hartmetalleinlagen (1, 2) pa-
rallel zur Längsachse des Schließzylinders angeord-
net sind.

3.  Anbohrschutz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hartmetalleinlagen (1, 2) in 
einem Winkel zur Längsachse des Schließzylinders 
ausgerichtet sind.

4.  Anbohrschutz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hartmetalleinlagen (1, 2) so 
ausgerichtet, dass sie spitzwinklig auf die Stirnfläche 
des Schließzylinders weisen.

5.  Anbohrschutz nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hart-
metalleinlagen (1, 2) mit geringem Spiel in Bohrun-
gen eingeschoben sind, die von der Schließzylin-
der-Innenseite ausgehen und im Abstand von der äu-
ßeren Stirnseite des Zylindergehäuses enden.

6.  Anbohrschutz nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Zylin-
dergehäuse (8) zwischen dem Ende der Bohrungen 
und der inneren und/oder äußeren Stirnseite des 
Schließzylinders senkrecht zu den Hartmetalleinla-
gen (2) angeordnete Anbohr- oder Durchschlag-
schutzeinlagen (3) vorgesehen sind.

7.  Anbohrschutz nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hart-
metallstifte einen runden Querschnitt aufweisen.

8.  Anbohrschutz nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
stand zwischen den Hartmetalleinlagen kleiner als 3 
mm ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
4/5



DE 102 55 977 A1 2004.06.17
5/5


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

